
Vorbemerkung / Anwendungsbereich

Die vorliegenden Bestimmungen gelten für Gastmessen in 
der Oberschwabenhalle oder Eissporthalle, sowie für Kon-
gresse und Sonderveranstaltungen, bei denen begleitend 
Ausstellungsstände aufgebaut werden sollen, als „Mindest-
standard“. Sie beruhen auf den für Messen und Ausstellungen 
entwickelten „Technischen Richtlinien“ und verstehen sich als 
Kurzfassung für Aussteller, die eingeschossige Systemstände 
errichten wollen. 

Sollten die vorliegenden Bestimmungen und die „Technischen 
Richtlinien“ qualitativ unterschiedliche Anforderungen zum 
selben Thema enthalten, gelten im Zweifel die Anforderungen 
der „Technischen Richtlinien“, die jederzeit bei der OSH an-
gefordert werden können. Die Einhaltung der Bestimmungen 
wird durch die Mitarbeiter der OSH, den Veranstalter und be-
auftragte Dritte kontrolliert. 

Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Inter-
esse aller Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil unter-
sagt werden, wenn festgestellte Sicherheitsmängel bis zum 
Beginn der Veranstaltung nicht beseitigt worden sind.

Anlieferung, Be- und Entladen	
Be- und Entladezeiten für den Auf- und Abbau müssen stets 
im Vorfeld der Veranstaltung mit OSH abgesprochen werden. 
Vereinbarte Be- und Entladezeiten sind exakt einzuhalten.

Gabelstapler und Hubwagen	
Ein Befahren der Oberschwabenhalle mit motorbetriebenen 
Hilfsmitteln, wie z. B. Gabelstaplern durch den Veranstalter 
und die von ihm beauftragten Firmen ist nicht möglich. Der 
Transport von Lasten durch den Veranstalter mit handbe-
trieben Hilfsmitteln (z. B. Hubwagen) ist mit Zustimmung von 
OSH möglich. Der Veranstalter bzw. die von ihm beauftragten 
Firmen haben sich vor dem Befördern von Lasten über die 
zulässige Bodenbelastbarkeit und Bodenbeschaffenheit der 
Oberschwabenhalle zu informieren.

Feuerwehrbewegungszonen
Die mit Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege 
und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen ständig 
freigehalten werden. 

Ausgänge, Notausgänge, Notausstiege, Flure, Gänge
Diese Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. Die Türen im 
Zuge von Rettungswegen müssen von innen leicht und in vol-
ler Breite geöffnet werden können. Rettungswege, Ausgangs-
türen, Notausstiege und deren Kennzeichnung dürfen nicht 
versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. 
Flure und Gänge dürfen während der Veranstaltung zu keinem 
Zeitpunkt durch abgestellte oder hineinragende Gegenstände 
eingeengt werden. Flure und Gänge dienen im Gefahrfall als 
Rettungswege. Brand- und Rauchschutztüren dürfen nicht 
durch Keile oder andere Gegenstände offen gehalten werden.

Sicherheitseinrichtungen
Feuermelder, Hydranten, Feuerlöscher und -leitungen, Rauch-
klappen, Auslösungspunkte der Rauchabzugseinrichtungen, 
Rauchmelder, Telefone, Sicherungskästen sowie Zu- und Ab-
luftöffnungen der Heiz- und Lüftungsanlage, Entrauchungs-
einrichtungen, deren Hinweiszeichen sowie die grünen Not-
ausgangskennzeichen müssen jederzeit zugänglich und 
sichtbar sein; sie dürfen nicht versperrt, verhängt oder sonst 
unkenntlich gemacht werden. 

Auf- und Abbauarbeiten
Alle Auf- und Abbauarbeiten dürfen nur im Rahmen der gel-

tenden arbeitsschutzrechtlichen, gewerberechtlichen und ver-
sammlungsstättenrechtlichen Bestimmungen durchgeführt 
werden. Der Aussteller und die von ihm beauftragten Service-
firmen sind für die Beachtung der Vorschriften verantwortlich. 
Der Aussteller und die von ihm beauftragten Servicefirmen 
haben sicherzustellen, dass es bei ihren Auf- und Abbauarbei-
ten nicht zu einer gegenseitigen Gefährdung mit anderen Aus-
stellern und deren Servicefirmen kommt. Soweit erforderlich, 
haben sie einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten 
aufeinander abstimmt. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen 
Bestimmungen kann durch den Veranstalter, die OSH und 
durch die zuständigen Behörden die Einstellung der Arbeiten 
angeordnet werden.

Nutzung von Aufzügen 
Für den Warentransport sind grundsätzlich Lastenaufzüge zu 
nutzen. Personenaufzüge dürfen nur nach Freigabe durch die 
OSH zum Lastentransport genutzt werden.

Standfläche
Die in der Standbestätigung angegebene Standfläche wird auf 
Anforderung des Ausstellers durch den Veranstalter gekenn-
zeichnet. Auf dieser Grundfläche sind die Stände aufzubauen. 
Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweichungen in der 
Standabmessung rechnen. Diese können sich unter Anderem 
aus den unterschiedlichen Wandstärken der Trennwände er-
geben. Pfeiler, Wandvorsprünge, Trennwände, Verteilerkäs-
ten, Feuerlöscheinrichtungen und sonstige technische Ein-
richtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen. 
Für Ort, Lage, Maße und etwaige Einbauten auf der Mietfläche 
ist deshalb nur das örtliche Aufmass gültig. 

Standsicherheit
Ausstellungsstände einschließlich Einrichtungen und Exponate 
sowie Werbeträger sind so standsicher zu errichten, dass Le-
ben und Gesundheit sowie die Sicherheit und Ordnung nicht 
gefährdet werden. Für die statische Sicherheit des Standes ist 
der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweis-
pflichtig. Zu den Anforderungen an die Standsicherheit siehe 
im Übrigen die Baden-Württembergische-Versammlungsstätten-
Verordnung (VStättVO). 

Genehmigungspflichtige Ausstellungsstände und Son-
derbauten 
Alle mehrgeschossigen Ausstellungsstände, mobilen Stände, 
Sonderbauten und / oder -konstruktionen sind der OSH zur 
Genehmigung vorzulegen. Hierzu sind ein Prüfbuch oder eine 
geprüfte Statik für den Aufbau einzureichen. 

Fahrzeuge und Container
Fahrzeuge und Container in den Hallen sind stets genehmi-
gungspflichtig. Die Aufstellung und  / oder Nutzung von kraft-
stoffbetriebenen Fahrzeugen sind rechzeitig anzuzeigen und 
alle relevanten Genehmigungen sind einzuholen. Um die 
Brandlast möglichst gering zu halten, ist der Kraftstoffvorrat im 
Tank auf die notwendige Menge zu begrenzen. 

Standbaumaterialien
Leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische 
Gase bildende Materialien dürfen für den Standbau nicht ver-
wendet werden. An tragende Konstruktionsteile können im 
Einzelfall aus Gründen der Sicherheit besondere Anforderun-
gen gestellt werden. Die DIN 4102 (Brandverhalten von Bau-
stoffen, Bauteilen) bzw. oder EN 13501-1 ist unbedingt zu be-
achten und einzuhalten.

Teppiche, Bodenbelag
Das Einbringen von Teppichen oder anderen Fußbodenbe-
lägen hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder 
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Sturzgefahr für Personen entsteht. Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu verlegen. Es darf zum 
Fixieren nur Klebeband verwendet werden, das rückstandsfrei 
zu entfernen ist. Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zu-
gelassen. Alle eingesetzten Materialien müssen rückstandslos 
entfernt werden. Gleiches gilt für Substanzen wie Öle, Fette, 
Farben und ähnliches. Die Hallenböden dürfen nicht gestri-
chen werden. 

Wand- und Bodenschutz
Verankerungen und Befestigungen im Fußboden sind nicht 
gestattet. Das Aufstellen feuchter oder durchnässender Ge-
genstände ist verboten. Austretende Feuchtigkeit ist sofort 
zu beseitigen. Beim Aufstellen von Kühlschränken und mo-
bilen Theken ist eine wasserundurchlässige Auffangvorrich-
tung vorzusehen. Bei Transporten im Gebäude sind kunst-
stoff- oder gummibereifte Wagen zu nutzen. Bremsspuren 
durch Gummiabrieb sind zu vermeiden und ggf. zu entfernen. 
Eingebrachtes Mobiliar muss mit Filzgleitern oder ähnlichen 
Materialien geschützt werden. Wände, Säulen, Spiegel und 
andere Einbauten dürfen nicht zum Anlehnen von Gegenstän-
den genutzt werden. Das Bekleben von Wänden, Säulen und 
Spiegeln ist grundsätzlich untersagt.

Glas 
Für Konstruktionen aus Glas darf nur Sicherheitsglas ver-
wendet werden. Kanten von Glasscheiben müssen so be-
arbeitet oder geschützt sein, dass eine Verletzungsgefahr 
ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhöhe zu 
markieren. 

Ausgänge aus umbauten Ständen
Standbereiche mit einer Grundfläche von mehr als 100m² 
oder unübersichtlicher Aufplanung müssen mindestens zwei 
voneinander getrennte Ausgänge / Flucht- / Rettungswege ha-
ben, die sich gegenüberliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle 
auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem Hallengang darf 
nicht mehr als 20m betragen.

Geländer/ Umwehrungen von Podesten 
Allgemein begehbare Flächen, die unmittelbar an Flächen an-
grenzen die tiefer liegen, sind mit Brüstungen zu umwehren, 
sofern eine Sturzgefahr besteht. 

Nägel, Haken, Löcher
Das Einbringen von Bolzen und Verankerungen sowie das 
Schlagen von Löchern in Hallenböden, -wände und -decken 
ist verboten. 

Bodenbelastungen
Die Angaben zu Bodenbelastbarkeiten im Innen- und Außen-
bereich müssen bei der Aufplanung berücksichtigt und vor Ort 
vor Aufbaubeginn abgefragt werden.

Abhängungen/ Hängelasten
Abhängungen an den Decken und im Tragwerk dürfen aus 
Sicherheitsgründen ausschließlich durch die von der OSH zu-
gelassenen Servicepartner vorgenommen werden. Der Aus-
steller hat notwendige Abhängungen vor der Veranstaltung 
beim Veranstalter anzumelden und abzustimmen. Abhängun-
gen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
auszuführen. Die vorgegebenen Belastungsgrenzen sind ein-
zuhalten. In Zweifelsfällen wird auf Kosten des Veranstalters 
eine statische Begutachtung der Abhängungen beauftragt. 

Elektrische Anschlüsse
Werden Elektroinstallationen innerhalb des Stands durch den 
Aussteller oder beauftragte Servicefirmen des Ausstellers aus-
geführt, so dürfen diese Arbeiten nur durch Elektrofachkräfte 
durchgeführt werden. Die Vorschrift des § 3 der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ (UVV 
BGV A3) ist zu beachten. Elektrische (Schalt-)Anlagen dürfen 

für Besucher nicht zugänglich sein, müssen entsprechend der 
DIN VDE 0100-711 errichtet und durch den Aussteller vor In-
betriebnahme nach  DIN VDE 0100-610 geprüft werden. 

Dekorationsmaterialien 
Dekorationsmaterialien müssen entsprechend DIN 4102 mind. 
B1 oder mind. Klasse C nach EN 13501-1, d. h. schwer ent-
flammbar sein.  Die Eigenschaft „schwer entflammbar“ kann 
nachträglich nur bei einem Teil dieser Stoffe mit einem Flamm-
schutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flammschutz-
mittel müssen amtlich zugelassen sein. Die Bestätigung über 
die Schwerentflammbarkeit bzw. über die vorschriftsmäßig 
durchgeführte Imprägnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnah-
me an den Ständen bereitzuhalten. 

Verwendung von Luftballons und Flugobjekten
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefüllten Luftballons 
und sonstigen Flugobjekten in Hallen, Foyers und im Freigelän-
de muss im Vorfeld der Veranstaltung durch die OSH schriftlich 
genehmigt werden.

Bäume und Pflanzen
Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen 
sich nur so lange sie frisch sind in den Räumen befinden. Über 
Ausnahmen entscheidet die OSH.

Abfall-, Wertstoff-, Reststoffbehälter
In den Ständen dürfen keine Wertstoff- und Reststoffbehälter 
aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Fallen größere 
Mengen brennbarer Abfälle an, ist dies dem Veranstalter an-
zuzeigen.

Leergut, Verpackungen
die Lagerung von Leergut, Verpackungen und Packmittel 
gleich welcher  Art im Stand und außerhalb des Standes ist 
verboten. Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmittel 
sind unverzüglich zu entfernen.

Rauchverbot
Soweit in den Gebäuden der Oberschwabenhalle Rauchverbot 
angeordnet ist, hat der Veranstalter für die Durchsetzung des 
Rauchverbots während Aufbau, Abbau und Durchführung der 
Veranstaltung zu sorgen. 

Feuerlöscher
Die OSH empfiehlt geeignete und geprüfte Feuerlöscher am 
Stand bereit zu halten. 

Offenes Feuer, brennbare Flüssigkeiten, Gase, Pyro-
technik 
Das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkei-
ten, Gasen, pyrotechnischen Gegenständen, explosions- und 
anderen leicht entzündlichen Stoffen ist verboten. Das Verbot 
gilt nicht, soweit die Verwendung in der Art der Veranstaltung 
begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brand-
schutzmaßnahmen im Einzelfall mit der OSH und der Feuer-
wehr abgestimmt hat. Die Verwendung pyrotechnischer Ge-
genstände muss durch die Behörde genehmigt werden und 
muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person 
überwacht werden. Es sind die Nachweise über den Inhaber 
des Erlaubnisscheins, des Befähigungsscheins, der Versiche-
rungsschein (Pyrotechnik-Haftpflicht) und die Genehmigung 
der Behörde vorzulegen. Die entstehenden Kosten für die 
behördlichen Genehmigungen und die Absicherung der Ver-
anstaltung bei der Verwendung von pyrotechnischen Gegen-
ständen gehen zu Lasten des Veranstalters.

Kerzen, Küchen- und Warmhalteeinrichtungen 
Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als 
Tischdekoration sowie die Verwendung von offenem Feuer 
in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung 
von Speisen ist mit Zustimmung der OSH zulässig („verwahr-
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tes Kerzenlicht“). Zum besonderen Schutz sind alle wärmeer-
zeugenden und wärmeentwickelnden Elektrogeräte auf nicht 
brennbarer, wärmebeständiger, asbestfreier Unterlage zu 
montieren. Entsprechend der Wärmeentwicklung ist ein aus-
reichend großer Abstand zu brennbaren Stoffen, Brandmelde- 
und Sprinklerköpfen sicherzustellen. 

Laseranlagen
Der Betrieb von Laseranlagen ist meldepflichtig und bei der 
OSH anzumelden. Laseranlagen müssen den Anforderun-
gen der DIN EN 60825-1 „Sicherheit von Lasereinrichtungen“ 
genügen. Laseranlagen der Klassen 3b und 4 sind vor Inbe-
triebnahme bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Amt für 
Arbeitsschutz) anzuzeigen und von einem öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen auf ihre sicherheitstechni-
sche Unbedenklichkeit prüfen zu lassen. Die Prüfbescheini-
gung ist der OSH vor der Veranstaltung vorzulegen. Der An-
zeige ist die schriftliche Bestellung eines vor Ort anwesenden 
Laserschutzbeauftragten beizufügen.

Nebelmaschinen 
Für den Einsatz von Nebelmaschinen ist eine Genehmigung 
der OSH erforderlich, um Fehlauslösungen der Brandmelde-
anlage zu vermeiden.

Werbemittel / Werbung 
Eigenmächtige Werbeaktionen außerhalb des eigenen Stan-
des (z. B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von Werbe-
schildern) ist nur mit Zustimmung des Veranstalters gestattet.

Akustische und optische Vorführungen
Der Betrieb von akustischen Anlagen sowie audiovisuelle Dar-
bietungen jeder Art durch die Aussteller bedürfen der Geneh-
migung des Veranstalters und sind schriftlich zu beantragen. 

Musikalische Wiedergaben (GEMA)
Für musikalische Wiedergaben aller Art ist nach den gesetzli-
chen Bestimmungen (Urheberrechtsgesetz), die Erlaubnis der 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA), erforderlich. Nicht angemel-
dete Musikwiedergaben können Schadenersatzansprüche der 
GEMA zur Folge haben.

Spritzpistolen, Nitrolacke
Der Gebrauch von Spritzpistolen sowie die Verwendung von 
Nitrolacken ist verboten.

Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten
Alle Arten von Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trenn-
schleifarbeiten sind in der Versammlungsstätte verboten. Aus-
nahmen sind nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung und 
Absprache mit der OSH zulässig.

CE-Kennzeichnung von Produkten
Produkte, die über keine CE-Konformitätsbescheinigung ver-
fügen und nicht die Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 oder 
2 des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und Verbrau-
cherprodukte (GPSG) erfüllen, dürfen nur ausgestellt werden, 
wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf hinweist, dass sie 
diese Voraussetzungen nicht erfüllen und innerhalb der Eu-
ropäischen Union erst erworben werden können, wenn die 
entsprechende Übereinstimmung hergestellt ist. Bei einer Vor-
führung sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz von 
Personen zu treffen.

Änderung nicht vorschriftgemäßer Standbauten / Son-
derbauten
Eingebrachte Aufbauten, Einrichtungen, Ausstattungen, Aus-
schmückungen (Materialien) in der Versammlungsstätte, die 
nicht genehmigt sind, diesen Bestimmungen oder der VStätt-
VO nicht entsprechen, sind zum Aufbau in der Versammlungs-
stätte nicht zugelassen und müssen zu Lasten des Ausstellers 

gegebenenfalls beseitigt oder geändert werden. Dies gilt auch 
bei einer Ersatzvornahme durch den Veranstalter. Aus wichti-
gem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmän-
geln, kann die teilweise oder vollständige Schließung eines 
Standes angeordnet werden.

Abbau des Ausstellungsstands
nach dem Abbau ist der ursprüngliche Zustand der Ausstel-
lungsflächen wieder herzustellen. Beschädigungen der Halle, 
deren Einrichtungen sowie der Außenanlagen durch Ausstel-
ler oder deren Beauftragte müssen dem Veranstalter und der 
OSH in jedem Fall gemeldet werden. 

Umgang mit Abfällen
Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Aus-
schmückungen, Verpackungen, Dekorationen etc.) sowie Ein- 
und Aufbauten, die von ihm oder durch seine Auftragnehmer 
auf das Gelände der OSH gebracht werden, nach Veranstal-
tungsende wieder vollständig entfernt werden. Nur Stoffe und 
Materialien die nicht wieder verwendet werden können (und 
damit zu Abfall werden), sind über das Entsorgungssystem der 
OSH entgeltpflichtig zu entsorgen. Bei Anfall von Sondermüll 
(überwachungsbedürftiger Abfälle) ist die OSH unverzüglich zu 
informieren und eine gesonderte Entsorgung durchzuführen. 

Abwässer
Die Entsorgung fester oder flüssiger Abfälle über das Abwas-
sernetz (Toiletten, Kanaleinläufe, Teiche) ist strengstens verbo-
ten. Beim Einsatz mobiler Gastronomie ist darauf zu achten, 
dass Fette und Öle gesondert aufgefangen und einer getrenn-
ten Entsorgung zugeführt werden. 

Umweltschäden
Umweltschäden / Verunreinigungen auf dem Gelände der OSH 
(z. B. durch auslaufendes Benzin, Öl, Gefahrstoffe) sind unver-
züglich der OSH zu melden. 

Oberschwabenhallen Ravensburg GmbH
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